
Antrag nach Informationsfreiheitsgesetz
Ihre E -Mail vom 17.02.2018

Sehr geehrt█████████,

vielen Dank für Ihre E-Mail vom 17. Februar 2018 mit der Sie beim Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) auf Grundlage des 
Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) um „Übersendung des/der Merkblatts/Richtlinien zur 
Vorgehensweise bei Heimatüberführungen von deutschen Kriegstoten aus dem Ausland in die 
Bundesrepublik Deutschland für die Angehörigen, da nach den geltenden 
Kriegsgräberabkommen die Überführung von deutschen Kriegstoten der Zustimmung der 
Regierung der Bundesrepublik Deutschland bedarf“ bitten. 

Ihrem Antrag wird stattgegeben.

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend  erteilt  nur die 
Genehmigungen für Heimatüberführungen aufgrund der entsprechenden Abkommen mit den 
einzelnen Staaten. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VdK) hat ein 
ausführliches Merkblatt erstellt, das ich Ihnen gerne beifüge. In diesem Merkblatt sind die 
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Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 53107 Bonn

Herrn
███████████
█████
███████

per E-Mail:
███████████████████████

VERKEHRSANBINDUNGBus ab Bonn Hbf: 608,609,800,843,845
Bus ab Bahnhof Bonn-Duisdorf: 800,845
Haltestelle Rochusstraße-Bundesministerien

Servicetelefon: 030 20179130
Telefax: 03018 555 4400
E-Mail: Info@bmfsfjservice.bund.de
De-Mail: poststelle@bmfsfj-bund.de-mail.de



SEITE 2 einzelnen Schritte aufgelistet, die erforderlich sind, um eine Heimatüberführung zu 
beantragen.

Die Anschrift des VdK lautet: 

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
Abteilung Gräberdienst
Werner – Hilpert-Str.2
34112 Kassel
Tel.: 0561 / 7009-0 
Mail: www.volksbund.de

Sollten Sie weitere Fragen haben, berät Sie der Volksbund jederzeit. 

Dieser Bescheid ergeht gebührenfrei.

Rechtsbehelfsbelehrung:  
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend, Rochusstraße 8-10, 53123 Bonn schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

█████████


